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LEITER STABSTELLE PROJEKTE + 
PROZESSE

2

1. Ansprechpartner Koordinator von übergeordneten strategischen Projekten

2. Strategie
(Weiter-)Entwicklung der Unternehmensstrategie sowie Ableitung strategischer 
Projekte

3. Effizienz-Projekte und Prozessänderungen
zur Erfüllung der Wirtschaftsplanung

• eMBA an der ESMT Berlin und Yale University
• Siemens Global Head of C-Level & Enterprise Marketing
• Siemens Healthcare Consulting Berater + Leitung
• Leiter green+ hospital Initiative (u.a. Siemens, Atos, Fujitsu, Osram)
• Leiter Planung UKAachen
• Master of Professional Consulting  
• Siemens Management Akademie
• Diplomkaufmann Philips-Universität Marburg 

• https://www.linkedin.com/in/jens-schneider-99251914/
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AGENDA

 Vom KHZG zur Implementierung

 Technologische Basis und Umsetzung

 Praktisch erlebbare Anwendungsszenarien 
(Prozessinnovation)

 Mehrwert und Herausforderungen

 Ausblick
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DOCH ZUNÄCHST: 
DER DIGITALE GESUNDHEITSLOTSE IN 2 MINUTEN
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KHZG UND IMPLEMENTIERUNG
GRUNDLAGEN
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KHZG ≠ IT-Projekte

Herausforderung:

1. Fokus
2. Erprobte Standardlösungen
3. Programm-Organisation zur Digitalen Transformation

Zeitliche Limitierung 
der KHZG-Förderung

Große Chance



KHZG UND IMPLEMENTIERUNG
FÖRDERMITTEL BEANTRAGEN

ZPPM | Hr. Schneider

1. Fördermittel beantragen

Ideen kreieren

Ideen zu den 
Fördertatbeständen 
kreieren und intern und 
EXTERN validieren 
(Nennung weiterer interner 
Ideengeber erwünscht)

Förderfähigen Berater engagieren

…der 1. technische Machbarkeit prüft und 2. Projektideen spezifiziert und mit Business Case die ökonomische Nachhaltigkeit 
belegt

KV Klausurtag

Priorisierung der 
Projektideen mit 
dem KV im 
Rahmen einer 
Klausurtagung

Abstimmung 
mit dem Land

Sicherung der 
Unterstützung 
und 
strategischer 
Austausch

Mehrstufiges 
Verfahren

• Orientierungs-
anträge

• Finale Anträge

Januar März - Aug

2021

Umsetzungs-
vorbereitung

• Digitale 
Transformation 
aufbauen

• Ausschreibungen

Ab Sept 21
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Detaillierte Dokumentation:

• Datei „KHZG-Muss-Kriterien 
Controlling“ in der UKH cloud

Beispieleinrichtung | Beispielreferent

Fördertatbestand Name
lfd. 

Nr

Art des 

Kriteriums
Beschreibung des Kriteriums NACH KHZG VOR KHZG

A B C D E F G
Fördertatbestand 1 Anpassung der technischen / 

informationstechnischen Ausstattung der 

Notaufnahme eines Krankenhauses an den 
jeweils aktuellen Stand der Technik (§ 19 Abs. 1 

Satz 1Nr 1KHSFV)

2

oder - es den Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme 

ermöglichen, eine digitale Eigenanamnese auf Basis von digitalen 

Fragebögen in der Notaufnahme vor Ort durchzuführen. Die 
Angaben müssen in das interne Krankenhausinformationssystem 

automatisch integrierbar sein,

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales 

Aufnahmemanagement
4

Muss - es den Patientinnen und Patienten oder deren vorgelagerten 

Leistungserbringern ermöglichen, Termine für ambulante 
Versorgungsleistungen (u.a. Untersuchungen im Rahmen der Vor- 

und Nachsorge), online zu vereinbaren sowie für die teil- und voll-

stationäre Behandlung online anzufragen und abzustimmen. Dies 

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales 
Aufnahmemanagement

5

Muss - es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, eine Anamnese 
digital von zu Hause aus durchzuführen,

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales 
Aufnahmemanagement

6

Muss - es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, ihre 
Behandlungsunterlagen sowie weitere zur Aufnahme und 

Behandlung relevante Daten und Unterlagen, insbesondere den 
bundeseinheitlichen Medikationsplan (Barcode-Scan zur 

strukturieren Weiterverarbeitung), vorab online hochzuladen, oder 

im Rahmen einer vom Patienten oder der Patientin digital erteilten 

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales 

Aufnahmemanagement
7

Muss - es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, online Antworten 

zu den häufigsten Fragen eines Krankenhaus-Aufenthalts zu finden,

Ja Ja

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales 
Aufnahmemanagement

8

Muss - es vorgelagerten Leistungserbringern ermöglichen, 
Überweisungsscheine bereits vorab online der Klinik zukommen zu 

lassen,

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales 
Aufnahmemanagement

9

Muss - es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Aufnahmemanagements ermöglichen, den Patientinnen und 

Patienten Nachrichten schicken zu können,

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales 

Aufnahmemanagement
10

Muss - es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Aufnahmemanagements ermöglichen, eine Anamnese auch digital in 

der Klinik vorzunehmen,

Ja Ja

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales 

Aufnahmemanagement
11

Muss - Schnittstellen zu bestehenden KIS und/ oder ERP-Systeme 

vorweisen, sodass die digital erfassten Daten der Patientin / des 
Patienten auch für nachgelagerte organisatorische Prozesse, sowie 

Prozesse der Ressourcenplanung (z. B. Personalplanung oder 
Bettenmanagement) automatisch und interoperabel zur Verfügung 

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales 
Aufnahmemanagement

13

Kann - es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, relevanten 
Dokumenten rechtskonform digital zuzustimmen,

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales Behandlungsmanagement

19

Muss
- es den Patientinnen und Patienten auf ihrem eigenen Endgerät

ermöglichen, sich während ihres Aufenthaltes im Krankenhaus
zurecht zu finden (mindestens zu örtlichen Gegebenheiten,

Ansprechpersonen),

Ja Ja

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales Behandlungsmanagement

20

Muss
- es den Patientinnen und Patienten auf ihrem eigenen Endgerät
ermöglichen, sich über ihre Behandlung, beispielsweise in Form von

Aufklärungsvideos, zu informieren, und vorab Fragen zur späteren

Klärung zu notieren,

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales Behandlungsmanagement

21

Muss

- es den Patientinnen und Patienten ermöglichen, digitale

Behandlungstagebücher auf ihrem eigenen Endgerät zu führen,

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales Behandlungsmanagement

22

Muss
- es den Patientinnen und Patienten auf ihrem eigenen Endgerät
ermöglichen, Erinnerungen an Untersuchungstermine im Laufe ihres

Aufenthaltes zu erhalten,

Ja Ja

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales Behandlungsmanagement

23

Muss
- es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch eine mobile und

digitale Visite ermöglichen, schneller auf relevante Informationen,
insbesondere im KIS/KAS und Patientendatenmanagementsystem,

zugreifen zu können,

Ja Ja

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales Behandlungsmanagement

24

Muss

- die Speicherung von Daten der Patientinnen und Patienten in deren

elektronischer Patientenakte nach § 341 SGB V ermöglichen.

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales Entlass- und 

Überleitungsmanagement
31

Muss - einen strukturierten Datenaustausch zwischen Leistungserbringern

und die Bereit-stellung von Dokumenten auf Basis anerkannter
Standards an nachgelagerte Leistungserbringer (z. B. bzgl. der

Medikamenteneinnahmen, Hinweisen zur Ernährung,

Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit, notwendigen 

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales Entlass- und 
Überleitungsmanagement

32

Muss - es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, auf Basis

einer digitalen Plattform innerhalb eines Netzwerkes von ambulanten 
und stationären Pflege- oder Rehabilitationsanbietern den

Versorgungsbedarf ihrer Patientinnen und Patienten melden zu
können und mit Hilfe der digitalen Plattform innerhalb eines 

Ja Nein

Fördertatbestand 2 Patientenportale: Digitales Entlass- und 

Überleitungsmanagement
33

Muss
- die Speicherung von Daten der Patientinnen und Patienten in deren

elektronischer Patientenakte nach § 341 SGB V ermöglichen sowie
(auf Wunsch des Patienten und/ oder berechtigten Angehörigen)

auch in andere digitalen Akten bereitgestellt werden können.

Ja Nein

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Digitale Dokumentation 
37

Muss

- den gesetzlichen Anforderungen an die Pflegedokumentation nach

§ 630f BGB genügen,

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Digitale Dokumentation 
38

Muss
- eine Umstellung auf eine rein elektronische Dokumentation zur
Vermeidung paralleler Dokumentation in eine papierbasierte und

eine elektronische Krankenhausakte ermöglichen,

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 
Digitale Dokumentation 

39

Muss - eine einheitliche, intern bereichsübergreifende elektronische

Dokumentation für alle am Behandlungsprozess beteiligten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Leistungserbringer innerhalb

einer Fachabteilung oder des Krankenhauses insgesamt ermöglichen,
eine syntaktische, semantische und organisatorische Interoperabilität 

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Digitale Dokumentation 
40

Muss
-es den berechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

ermöglichen, transparent und nach den datenschutzrechtlichen
Vorgaben nachvollziehen zu können, welche Änderungen durch wen

in der Dokumentation getätigt worden sind,

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Digitale Dokumentation 
41

Muss
- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, mittels eines
fachübergreifenden und einheitlich hinterlegten Terminus (basierend

auf internationalen Standards), entsprechende Textbausteine zu

verwenden,

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Digitale Dokumentation 
42

Muss
- es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen,
unmittelbare Meldungen im/ an das hausinterne Fehlermeldesystem

(Critical Incident Reporting System) durchzuführen,

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 
Digitale Dokumentation 

43

Muss - es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses

ermöglichen, relevante Unterlagen, die im Rahmen der
Pflegedokumentation erstellt werden, digital und lückenlos in der

digitalen einrichtungsinterne Akte der Patientin und des Patienten zu
erfassen (dies umfasst u. a.: die Patientenstammdaten, 

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Digitale Dokumentation 
44

Muss - es den berechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Krankenhauses ermöglichen, ortsunabhängig im Krankenhaus

relevante Daten und Unterlagen der Patientin und des Patienten

unmittelbar und vollständig einsehen zu können (hierzu zählen
ebenso Anästhesiedokumentation, Intensivdokumentation, OP-

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Digitale Dokumentation 
45

Muss

- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Übersicht über die

bereits getätigten bzw. ausstehenden Dokumentationen bieten,

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 
Digitale Dokumentation 

46

Muss

- die Bereitstellung eines Pflegeberichtes ermöglichen,

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 
Digitale Dokumentation 

47

Muss
- Checklisten, Erinnerungshilfen bzw. Signalfunktionen beinhalten,
wenn notwendige (Pflicht-)Eingaben fehlerhaft oder unvollständig

sind.

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Digitale Dokumentation 
48

Muss
- es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses
ermöglichen, unmittelbar und ortsunabhängig im Krankenhaus

relevante Daten und Unterlagen der Patientin/ des Patienten

vollständig erstellen/dokumentieren zu können

Ja Ja

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Systeme zur automatisierten und sprachbasierten 
Dokumentation von Pflege- und 

Behandlungsleistungen

54

Muss

-          den Kontext der Spracheingabe und -erfassung verstehen und

einordnen können

Ja

Nein

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 
Systeme zur automatisierten und sprachbasierten 

Dokumentation von Pflege- und 

Behandlungsleistungen

55

Muss

-          Akzente verstehen und die Spracheingabe erfassen können,

Ja

Nein

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 
Systeme zur automatisierten und sprachbasierten 

Dokumentation von Pflege- und 
Behandlungsleistungen

56

Muss

- in die elektronische Patientenakte („Krankenhausakte“) integrierbar
sein,

Ja

Nein

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Systeme zur automatisierten und sprachbasierten 

Dokumentation von Pflege- und 
Behandlungsleistungen

57

Muss

- individuelle Sprachprofile erstellen können,

Ja

Nein

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 

Systeme zur automatisierten und sprachbasierten 
Dokumentation von Pflege- und 

Behandlungsleistungen

58

Muss - es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses

ermöglichen, mittels Spracherkennung und -erfassung

freigesprochene Spracheingaben als strukturierte
Dokumentationseinträge möglichst zeit- und ortunabhängig in der

elektronischen Patientenakte abzulegen,

Ja

Nein

Fördertatbestand 3 Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation: 
Systeme zur automatisierten und sprachbasierten 

Dokumentation von Pflege- und 

Behandlungsleistungen

59

Muss - es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, mittels

digitaler Bedienungsmöglichkeiten (Gestenerkennung,

Sprachsteuerung, Touchbedienung etc.) durch die jeweiligen
Dokumentationsvorlagen zu navigieren.

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 
klinischen 

Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

62

Muss

- klinische Patientendaten in strukturierter Form elektronisch
aufnehmen,

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 

klinischen 

Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

63

Muss

- klinische Patientendaten in strukturierter Form visuell übersichtlich

darstellen kön-nen,

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 

klinischen 
Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

64

Muss - auf Basis klinischer Patientendaten in Verknüpfung mit weiteren

Daten/ Systemen und Wissensdatenbanken bzw. ggf. systemeigenen

Datenbanken Empfehlungen und Hinweise z. B. in Bezug auf die
Diagnose und Therapie sowie zur Medikation und dessen

Verordnung bzgl. des jeweiligen Patienten individualisiert geben 

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 
klinischen 

Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

65

Muss - auf Basis klinischer Patientendaten in Verknüpfung mit weiteren

Daten/ Systemen Erinnerungs- und Warnsignalfunktionen ausgeben

können (z.B. im Rahmen des Medikationsmanagements oder eines
Telemonitorings)

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 
klinischen 

Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

66

Muss - standardisierte Mechanismen zur Gewährleistung der

Datenvalidität und deren Integrität von der Datenquelle/den
verschiedenen Datenquellen über die Systeme hinweg bis zur

Nutzung durch ein KI-System einzusetzen,

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 

klinischen 
Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

67

Muss
- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses eine
Entscheidungsunterstützung bieten, z. B. hinsichtlich der

einzuleitenden Pflegemaßnahmen (Medizinische Leitlinien, klinische

Pfade, pflegewissenschaftliche Erkenntnisse und Leitlinien)

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 

klinischen 
Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

68

Muss

- eine, sofern erforderlich, gerichtsfeste und nachvollziehbare

Dokumentation des Entscheidungsprozesses ermöglichen

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 
klinischen 

Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

69

Muss - die Möglichkeit zur Plausibilitätsprüfung/Evaluation durch das

Fachpersonal beinhalten sowie die anschließende Möglichkeit,
Feedback abzugeben (entweder zur Validierung der Ergebnisse oder

zur nachträglichen Datenreannotierung),

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 

klinischen 

Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

70

Muss
- die Möglichkeit der zu dokumentierenden Nichtbeachtung der KI-

oder Systemempfehlung durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

aufweisen,

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 

klinischen 
Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

71

Muss
- gewährleisten, dass alle relevanten Informationen aus
Entscheidungsunterstützungssystemen elektronisch und direkt über

das entsprechende Krankenhausinformations-system bzw. klinische

Arbeitsplatzsystem erreichbar sind,

Ja

Nein

Fördertatbestand 4 Einrichtung von teil- oder vollautomatisierten 

klinischen 
Entscheidungsunterstützungssystemen (§ 19 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 4 KHSFV)

72

Muss

- der Optimierung klinischer Prozesse dienen.

Ja

Nein

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 KHSFV)

75

Muss - gewährleisten, dass Verordnungen – soweit möglich - elektronisch 
und direkt über das entsprechende Krankenhausinformationssystem 

bzw. klinische Arbeitsplatzsystem stattfinden können,

Ja Ja

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 KHSFV)
76

Muss - gewährleisten, dass (klinische) Pharmazeuten im Rahmen der 

Validierung der Verordnung Zugriff auf die relevanten Daten haben,

Ja Ja

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 KHSFV)
77

Muss - eine systemische Überprüfung von Wechselwirkungen 

gewährleisten und eine entsprechende Warnung ausgeben,

Ja

Nein

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 KHSFV)
78

Muss - eine systemische Überprüfung von Kontraindikationen 

gewährleisten und eine entsprechende Warnung ausgeben,

Ja

Nein

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 KHSFV)

79

Muss - eine systemische Überprüfung von Fehlmedikationen gewährleisten 
und eine entsprechende Warnung ausgeben,

Ja

Nein

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 KHSFV)
80

Muss - eine systemische Überprüfung von Arzneimittelallergien der 

Patientin oder des Patienten gewährleisten und eine entsprechende 

Warnung ausgeben,

Ja

Nein

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 KHSFV)
81

Muss -gewährleisten, dass ein patientenspezifischer Bar-/ QR Code zur 

Begleitung des Medikationsprozesses eingesetzt wird und die 
wesentlichen Schritte des Medikationsprozesses (insbesondere 

Verordnung, Stellen, Gabe) durch das Scannen des Codes 

dokumentiert werden können,

Ja

Nein

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 KHSFV)
82

Muss - gewährleisten, dass das Stellen von Medikamenten bzw. 

Einzeldosen aus dem Stellsystem bzw. sonstigen 
Medikamentenlagern in Verbindung mit einem patientenspezifischen 

Bar-/ QR Code stattfindet und somit ggf. mit der zugrundeliegenden 
Verordnung validiert werden kann,

Ja

Nein

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 6 KHSFV)

83

Muss - gewährleisten, dass die verschriebenen und verabreichten 
Medikamente in Bezug zu den Laborwerten oder weiteren Vital- 

sowie demografischen Daten des Patienten gesetzt werden können 

und entsprechend Warnungen und ggf. Vorschläge hinsichtlich einer 
Alternativmedikation gegeben werden können,

Ja

Nein

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 KHSFV)
84

Muss - gewährleisten, dass die Entnahme von Medikamenten bzw. 

Einzeldosen aus dem Stellsystem digital erfasst werden kann,

Ja

Nein

Fördertatbestand 5 Digitales Medikationsmanagement (§ 19 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 6 KHSFV)

85

Muss - gewährleisten, dass eine Unterstützung bei der Kalkulation der 

korrekten Mischverhältnisse von Infusionslösungen, unter 
Berücksichtigung der patientenindividuellen Daten, erfolgt, sofern 

dies nicht über andere Lösungen sichergestellt wird,

vor- und nachgelagerte Medikationsinformationen über den 
bundeseinheitlichen Medikationsplan nach § 31a SGB V sowie sofern 

verfügbar den elektronischen Medikationsplan nach § 358 SGB V 
eingelesen und automatisiert/strukturiert weiterverarbeitet bzw. im 

Ja

Nein

Fördertatbestand 6 Digitale Leistungsanforderung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6 KHSFV)

90

Muss
- Terminmanagement als Teil der Leistungsanforderung
berücksichtigen (z. B. Vereinbarung von Terminen und Terminserien

für angeforderte Leistungen),

Ja Ja

Fördertatbestand 6 Digitale Leistungsanforderung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6 KHSFV)

91

Muss
- es den Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, Leistungen digital und
sicher im Krankenhausinformationssystem/Klinischen

Arbeitsplatzsystem anfordern zu können

Ja Ja

Fördertatbestand 6 Digitale Leistungsanforderung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 6 KHSFV)
92

Muss
- es den Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, dass die Rückmeldungen
hinsichtlich angeforderter Leistungen digital und sicher im System

stattfinden und in die digitale krankenhausinterne Patientenakte

aufgenommen werden,

Ja Ja

Fördertatbestand 6 Digitale Leistungsanforderung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 6 KHSFV)
93

Muss

- es den Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, eine Übersicht über alle

bereits angeforderten Leistungen zu erhalten,

Ja Ja

Fördertatbestand 6 Digitale Leistungsanforderung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6 KHSFV)

94

Muss

- es den Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, standortunabhängig die

jeweiligen Daten einsehen zu können

Ja Ja

Fördertatbestand 6 Digitale Leistungsanforderung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 6 KHSFV)

95

Muss
- eine korrekte Zuordnung der Befundergebnisse zu den jeweiligen
Patienten und den krankenhausinternen Patientenakten

gewährleisten

Ja Ja

Fördertatbestand 6 Digitale Leistungsanforderung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 6 KHSFV)
97

Muss
- es den Ärztinnen und Ärzten ermöglichen, Termine an die

Patientinnen und Patienten weiterzuleiten (Verknüpfung zu digitalem
Behandlungsmanagement)

Ja Ja

Fördertatbestand 6 Digitale Leistungsanforderung (§ 19 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 6 KHSFV)
98

Muss
- eine Terminänderung automatisch an die Ärztinnen und Ärzte und

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übermitteln (inkl. Weiterleitung an
Patientinnen und Patienten)

Ja Ja

Fördertatbestand 9 Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder 
Entwicklung informationstechnischer, 

kommunikationstechnischer und 

robotikbasierter Anlagen, Systemen oder 
Verfahren oder räumlichen Maßnahmen zur 

114

Muss - robotische Assistenzsysteme umfassen, die eine syntaktische, 
semantische und organisatorische Interoperabilität zu den 

wesentlichen am OP-Management beteiligten IT-Systemen und 

medizintechnischen Geräten aufweisen, insbesondere in Bezug auf 
den Austausch medizinischer Informationen,

Ja

Nein

Fördertatbestand 9 Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder 
Entwicklung informationstechnischer, 

kommunikationstechnischer und 
robotikbasierter Anlagen, Systemen oder 

Verfahren oder räumlichen Maßnahmen zur 

115

oder - die Versendung eines elektronischen Arztbriefes ermöglichen. Auch 
hierbei ist die An-bindung an die Telematikinfrastruktur bereits 

möglich und entsprechend umzusetzen und hinsichtlich der sicheren 
Verfahren zur Übermittlung von medizinischen Doku-menten über 

die Telematikinfrastruktur auf § 311 Abs. 6 SGB V zu verweisen sowie 

Ja

Nein

Fördertatbestand 9 Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder 

Entwicklung informationstechnischer, 

kommunikationstechnischer und 
robotikbasierter Anlagen, Systemen oder 

Verfahren oder räumlichen Maßnahmen zur 

116

oder - es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, mit 

Patientinnen und Patien-ten in der Häuslichkeit oder in anderen 

Einrichtungen in den Austausch zu kommen,

Ja

Nein

Fördertatbestand 9 Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder 

Entwicklung informationstechnischer, 
kommunikationstechnischer und 

robotikbasierter Anlagen, Systemen oder 

Verfahren oder räumlichen Maßnahmen zur 

117

- eine elektronische Übermittlung bzw. digitale Bereitstellung aller für 

die Einholung und Erbringung von Telekonsilien relevanten 
Informationen (mindestens Patientendaten und Erstbefund, 

Fragestellung, Einwilligung des Patienten) ermöglichen,

Ja

Nein

Fördertatbestand 9 Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder 
Entwicklung informationstechnischer, 

kommunikationstechnischer und 

robotikbasierter Anlagen, Systemen oder 
Verfahren oder räumlichen Maßnahmen zur 

120

- es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen, über weite 
Distanz hinweg in einen fachlichen inter- oder intradisziplinären 

sowie inter- und intrasektoralen Aus-tausch zu kommen (z. B. im 

Kontext von Telekonsilien, Tumorboards oder Fallkonferenzen),

Ja

Nein

Fördertatbestand 9 Beschaffung, Errichtung, Erweiterung oder 
Entwicklung informationstechnischer, 

kommunikationstechnischer und 
robotikbasierter Anlagen, Systemen oder 

Verfahren oder räumlichen Maßnahmen zur 

122

Und - eine Ausstattung der Diagnose- und Funktionsräume an die 
erforderlichen informationstechnischen- und 

kommunikationstechnischen Voraussetzungen gewährleisten.

Ja

Nein

Mit Hilfe der eingereichten Anträge werden wir alle MUSS-Kriterien der strafbewährten Fördertatbestände 
(FTB 2.-6.) und nahezu alle MUSS-Kriterien der anderen FTB erfüllen

KHZG UND IMPLEMENTIERUNG
ÁNALYSE: IST VS. WIRD



KHZG UND IMPLEMENTIERUNG
BESTANDSAUFNAHME ZEIGTE EINIGE OPPORTUNITÄTEN

8
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§ 5 Absatz 3h KHEntgG: […] ab dem 1. Januar 2025 […] Abschlag in Höhe von bis zu 2 Prozent des Rechnungsbetrags für jeden voll- und teilstationären Fall, sofern 
ein Krankenhaus nicht sämtliche in § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung aufgezählten digitalen Dienste bereitstellt.

14. September 2023

8

7. Leistungs-
abstimmung und 
Cloud-Computing 

Systeme

8. Digitales  
Versorgungs-

nachweissystem
für Betten

9. Telemedizinische 
Netzwerke

10. IT-Sicherheit

11. Anpassung 
von Patienten-

zimmern an den 
Epidemiefall

6. Digitale 
Leistungs-

anforderung

5. Digitales 
Medikations-
management

2. 
Patientenportal

1. Digitale 
Notaufnahme

3. Digitale 
Pflege und 

Behandlungs-
dokumentation

4. Klinische 
Entscheidungs-
unterstützungs-

system

2. 
Patientenportal



KHZG
IDEENWETTBEWERB 
UND
PRIORISIERUNG

1. Entspricht den MUSS-Kriterien 
des KHZG 

2. Beitrag zur Zielerreichung der 
Universitätsmedizin

3. Beitrag zum digitalen Reifegrad

4. Etablierte Lösungen am Markt 
vorhanden (knapper Zeitplan => 
kein Platz zum Experimentieren)

5. Nachhaltig wirtschaftlich (muss 
evaluiert werden)

 3: voll erfüllt

 2: weitgehend erfüllt

 1: unklar

 0: (eher) nicht erfüllt

ZPPM | Hr. Schneider



KHZG UND IMPLEMENTIERUNG
SCHWERPUNKTE, ZEITVERLAUF, VERGABEN

1. Analyse IT und PM, Konzeption internes Vorgehen (ab Sept 20; 3 Monate)

2. Frühzeitige Einbindung der Nutzer durch Ideenwettbewerb und während der Vergabe (3 
Monate)

3. Markterkundungen (2 Monate)

4. Beschlüsse für Vorfinanzierungen vor Förderbescheid (=> Tempo!)

5. Grobplanung, Priorisierung der Projekte (3 Monate)

6. Vergabeprozess (FTBs wurden nacheinander vergeben) (12 Monate)
 Vergabe in möglichst großen Paketen zur Reduzierung von Schnittstellen

 Projektmanagement zu großen Teilen bei Lieferanten

 Mitwirkungspflichten auf ein Minimum reduzieren

 Bei Verhandlung FTB 4: Pay-per-use und Ausstiegsklauseln zur Risikominimierung

7. Projektplanung/ Projektstart (Jan 23; erster Meilenstein April 23)

10
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KHZG UND IMPLEMENTIERUNG
PROJEKTSTRUKTUR

11

ZPPM | Hr. Schneider

Programmleitung

PMO

Schnittstelle 
interne IT

IT Fachkraft für 
technische Anbindung

Schnittstelle 
Marketing

Unternehmens-
kommunikation

Nutzervertreter

Lieferant der 
Software

FTB4 Beteiligte:



KHZG UND IMPLEMENTIERUNG
DIGITALE TRANSFORMATION

12
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12

Viele Unternehmen übersehen im Zuge der Digitalisierung, dass sie neben der Technik auch ihre Kultur und das Mindset der 
Mitarbeiter weiterentwickeln müssen

Analyse

Planung

Implement-
ierung

Pilotierung

Roll-out

Abschluss

• Funktionale und nicht funktionale 
Anforderungen sind definiert

• IST-Prozesse sind erfasst
• Kriterienkatalog ist erstellt
• Grobkonzept-/prozesse sind erstellt

• Ausschreibung ist erfolgt
• Software ist ausgewählt
• SOLL-Prozesse sind erstellt
• Antrag genehmigt
• Projekt ist freigegeben

• Planung und Ressourcen sind 
sichergestellt

• Key-User für Pilot geschult
• Go-Live ist erfolgt

• Testbetrieb im Echtsystem
• Stabilisierungsphase
• Anwenderschulung
• Kommunikation 
• Finaler Test

• Einführungsbegleitung
• Kommunikation
• Projektabschluss

• Übergabe in die operative IT 
• Abschlussunterlagen
• Lessons Learned
• Nachhalten durch Begleitung

Roadmap

Projektmanagement/PMO



PRAKTISCH ERLEBBARE ANWENDUNGSSZENARIEN
DER DIGITALTE GESUNDHEITSLOTSE

 Medizinische Ersteinschätzung innerhalb weniger Minuten 
über die Website des UKH

Schnell, einfach, unkompliziert

13
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TECHNOLOGISCHE BASIS
ANWENDUNGSBEREICHE/ PRAKTISCH 
ERLEBBARE ANWENDUNGSSZENARIEN

14

Um die technologische Basis verstehen zu können, müssen 
zunächst die Anwendungsbereiche klar sein.

• AB I: Zu Hause Assessment – Medizinische Ersteinschätzung 
unabhängig von Ort und Zeit; Ergebnis ist eine Angabe über 
mögliche Krankheitsbilder und die beste Versorgungsebene

• AB II: Assessment in der ZNA – MTS 4+5 (perspektivisch auch 
MTS 3) Patienten führen das Assessment im Wartebereich der 
ZNA durch und die Daten werden dem Fall in der Patientenakte 
angehängt

Ziele:

Patientensteuerung in die für den Patienten optimale 
Versorgungsebene 

Erhöhung der Datenqualität für die Behandlungen in der ZNA

Nachhaltiger Business Case

ZPPM | Hr. Schneider



TECHNOLOGISCHE BASIS
ANBINDUNG AB I 
SELBST-ASSESSMENT

15

• Zugang Mobil oder via Web 
über https://www.umh.de/
bzw. 
https://www.umh.de/krankenv
ersorgung/digitaler-
gesundheitslotse

• Überleitung an SMASS 
Pathfinder (Medizinprodukt)

• Assessment mit Empfehlung, 
Begründung

• PIN für kooperierende 
Versorgungseinrichtung + pdf

ZPPM | Hr. Schneider

Beispiel



TECHNOLOGISCHE BASIS
ANBINDUNG AB II ZNA 
SELBST-ASSESSMENT

16

• Verbinden mit UKH-WLAN-Portal

• Patient mit Triage 4 oder 5 wird gebeten ein 
freiwilliges Assessment zu starten

• Scannen des bereitgestellten QR-Codes

• Aufruf der Landingpage

• Eingabe Patienten-ID (PID) und Fallnummer (FN)

• Speichern Patienten-ID und Fallnummern in 
Webapp

• Voucher-Anfrage generieren

• Voucher abholen

• Weiterleitung auf Assessment-Seite

• Assessment durchführen

• Abschluss des Assessment und Aufruf Callback-
Funktion

• Erfassen und Speichern des Assessment-Status in 
DB

• optionaler Anbindung an Patientenakte (ohne Orbis 
Schnittstelle)

ZPPM | Hr. Schneider

Schaubild Aufbau



TECHNOLOGISCHE BASIS
SKALIERBARKEIT UND BETRIEBSAUFWAND

Betriebsaufwand

AB I ist ort- und zeitunabhängig und hat keinen Einfluss auf die internen Prozesse im 
UKH

AB II findet in der ZNA statt, die Übertragung wird jedoch durch den Patienten initiiert und 
es entsteht kein Mehraufwand am Tresen

Prozessänderung für den ärztlichen Dienst minimal, Zeitaufwand für die Behandlung 
bleibt gleich während die Datenqualität erhöht wird

Skalierbarkeit

Assessment kann unabhängig vom KIS ans Klinikum übertragen werden

Einfach erweiterbar auf andere Kliniken

17
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PRAKTISCH ERLEBBARE ANWENDUNGSSZENARIEN
USABILITY

Frühzeitige Patientensteuerung in die für den 
Patienten beste Versorgungsebene

Entlastung der Notaufnahmen und somit mehr Zeit 
für „echte Notfälle“

Schwere Notfälle werden in die Notaufnahme zu 
gesteuert

Erhöhung der Behandlungsqualität durch bessere 
Datengrundlage

Training für jüngere Ärzte

Kürzere Wartezeiten

Zufriedeneres Personal

18
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MEHRWERT UND HERAUSFORDERUNGEN
HERAUSFORDERUNGEN

 First Mover/ Keine Referenz: Erstes Klinikum in Deutschland mit KI-gestützter 
Ersteinschätzung mit dem Ziel der optimierten Patientensteuerung

 Starke Bewegungen im Klinikumfeld (aktueller GBA Beschluss könnte großen Einfluss 
auf unsere Prozesse haben)

 Anbindung an das KIS (AB II) war zu Projektbeginn noch unklar und konnte erst im 
Projektverlauf erarbeitet werden

Chancen & Risiken
 Wir konnten schnell entwickeln 

 Software läuft unabhängig vom KIS und einfache Anbindung an Website

 Durch das sehr gut gemischte Projektteam (unterschiedliche Spezialgebiete) konnte 
sichergestellt werden, dass komplexe Anforderungen auch proaktiv innerhalb von 
Arbeitsgruppen und Workshops erarbeitet wurden.

19
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PROJEKTGOVERNANCE
20
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Stabstellenleitung (Dig. Transf.) 
Fr. Homann

KHZG Programmleitung
Hr. Bornschein

Fachliche Projektleitung (intern)
Hr. Schneider

Fachl. 
Eingebundene

IT 
Kommunikation 

& Website

Web-
Administrator

Schnittstelle 
Kommunikation und 

Website

Einbindung Website

Außen Kommunikation

Interne KommunikationOberarzt ZNA

Bereichsleitung ZNA

pflegerische Intensivmedizin

IT - Dienstleister

Hr. Herrmann 
(Projektleitung 
aQua Institut)

Hr Baier (IT –
Anbindung 

in4medicine)

Hr. Meer (Fachliche 
Beratung 

in4medicine)

stellv. Leitung ZNA



MEHRWERT UND HERAUSFORDERUNGEN
MEHRWERT & NUTZERGEWINNUNG/ -AKZEPTANZ

 Nutzerakzeptanz UKH intern: frühzeitige Einbindung ins Projektteam 

 Mehrwert bei Patientinnen und Patienten als auch in der ZNA
 schnelle & einfache medizinische Ersteinschätzung  

 Erhöhung der Datenqualität  

 bessere Steuerung in die und in der ZNA

Mehrwert muss kommuniziert werden! (Marketingplan mit medialem Erfolg)

Nachhaltiger Business Case (Argumente für den Kaufmann über Förderperiode hinaus)

21
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Weiterer Rollout und Übergang in 
Routine

Medizinische StudienGezielte/ konkrete 
Patientensteuerung unter 
Berücksichtigung von 
Verfügbarkeiten und Wartezeiten

NÄCHSTE SCHRITTE


